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Aufhebung der Richtlinie für die finanziellen
Aufwendungen bei der Durchführung der Wahlen zum

Studierendenparlament
Vom 22. November 2023

Das Studierendenparlament hat folgenden Antrag zur Aufhebung der Richtlinie für die finanziellen
Aufwendungen bei der Durchführung der Wahlen zum Studierendenparlament beschlossen:

Die Richtlinie für die finanziellen Aufwendungen bei der Durchführung der Wahlen zum Studieren-
denparlament wird aufgehoben.

Bonn, den 6. Dezember 2023

Tim Heimann
Zeiter Sprecher
des Studierendenparlaments
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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